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Einführung1

A. Gegenstand und Zielsetzung der Untersuchung

Befugnisnormen sind weder eine unbekannte noch eine neue Kategorie von
Rechtsvorschriften. Sie bestimmen das Verwaltungshandeln in Deutschland
schon seit dem Durchdringen der aus heutiger Sicht banal erscheinenden –
historisch mühsam errungenen – Erkenntnis, dass es für hoheitliches, belas-
tendes Einschreiten gegenüber Einzelnen einer gesetzlichen Grundlage be-
darf.2Auch das Hinzutreten einer supranationalen Rechtsebene im Zuge der
europäischen Integration stellt die unveränderte Gültigkeit des Grundsatzes
des Vorbehalts des Gesetzes nicht grundsätzlich in Frage (vgl. Art. 52 Abs. 1
Satz 1 GRCh).3

Neue, bislang nur wenig erörterte Probleme ergeben sich jedoch, wenn
das Unionsrecht selbst die „gesetzliche Grundlage“ für das administrative
Einschreiten enthält. Ein Blick in das EU-Sekundärrecht legt nahe, dass
dies immer häufiger der Fall ist. So enthalten inzwischen zahlreiche EU-
Verordnungen Regelungen, die – wären sie wortgleich im deutschen Recht
normiert – ohne Weiteres als Befugnisnormen der Verwaltung aufgefasst
würden.4 Gleichwohl bestehen häufig Unsicherheiten darüber, inwiefern
entsprechende unionsrechtliche Normen tatsächlich als unmittelbar heran-

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männ-
licher und weiblicher Sprachformen verzichtet und das generische Maskulinum verwen-
det. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten selbstverständlich für alle Geschlechter.

2 Grundlegend hierzu (mit Darstellung der historischen Entwicklung) Jesch, Gesetz
und Verwaltung, S. 102–170.

3 Siehe zum Vorbehalt des Gesetzes im Unionsrecht EuGH Urt. v. 21.9.1989 – 46/87,
227/88, Slg. 1989, 2859 Rn. 19 (Hoechst/Kommission); Verhoeven/Widdershoven, in:
Besselink/Pennings/Prechal, Legality Principle, 55 (56 f.);Gaitanides, in: v. der Groeben/
Schwarze/Hatje, EUVArt. 19 Rn. 23;Kahl, in: ders./Ludwigs, HdbVerwR III, § 66 Rn. 28.

4 Siehe – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – Art. 137 Abs. 2, 3, Art. 138 Abs. 1, 2
KontrollVO; Art. 58 Abs. 1–3 DSGVO; Art. 5 Abs. 1 UAbs. 1 Satz 2 EU-NNVO; Art. 34
Abs. 1, 2 VK; Art. 14 Abs. 1 SGK; Art. 5 Sätze 2 und 3 der VO (EG) Nr. 1/2003; Art. 7
Abs. 1 Dual-Use-VO; Art. 31 Abs. 1 Satz 2 der VO (EU) 2021/782; Art. 95 Abs. 4 der VO
(EU) 2017/745.
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ziehbare Befugnisnormen angesehen werden können oder noch weiterer
normativer Konkretisierung bedürfen. Dies gilt vor allem dann, wenn die
jeweiligen Normen durch mitgliedstaatliche Behörden und nicht durch
Unionsbehörden vollzogen werden. Perpetuiert werden diese Unsicher-
heiten durch den nationalen Gesetzgeber, der nicht selten ohne Rücksicht-
nahme auf das Unionsrecht eigene, mitunter nahezu wortgleiche nationale
Befugnisnormen schafft und damit dem Instinkt nationaler Amtswalter, sich
für ihr Handeln möglichst ausschließlich in den gewohnten Gefilden des
nationalen Rechts zu bewegen, Vorschub leistet. Neben den Schwierigkeiten
bzgl. ihrer Identifikation werfen EU-Befugnisnormen noch zahlreiche
weitere, an dieser Stelle nur exemplarisch angerissene Fragen auf: Steht der
Europäischen Union eine Gesetzgebungskompetenz zum Erlass derartiger
Normen zu oder widerspricht dies der sog. Verfahrensautonomie der Mit-
gliedstaaten? Welche Regelungskompetenzen verbleiben den Mitgliedstaa-
ten im und außerhalb des Anwendungsbereichs von EU-Befugnisnormen?
Wie sind EU-Befugnisnormen auszulegen? Unter welchen Bedingungen
räumen sie den handelnden Behörden Ermessensspielräume ein? Welchen
Grenzen unterliegen diese Spielräume?
In der (deutschen) Rechtswissenschaft und Rechtspraxis scheint ein Ver-

ständnis vorzuherrschen, das Befugnisnormen und deren Vollzug als Do-
mäne des mitgliedstaatlichen Rechts betrachtet und möglichst von unions-
rechtlichen Einflüssen abschirmen will. Dies beginnt schon mit der These,
dass die Europäische Union Befugnisnormen für den mitgliedstaatlichen
Vollzug aus kompetenziellen Gründen gar nicht erlassen dürfe.5 Selbst bei
Anerkenntnis der Existenz von EU-Befugnisnormen werden häufig umset-
zende, weitergehende oder zumindest flankierende Vorschriften im nationa-
len Recht als notwendig erachtet.6 Auch die Betrachtung administrativer
Entscheidungsspielräume in der Rechtsanwendung klammert sich überwie-
gend an national-rechtlichen Kategorien und Lehren fest.7

Es fragt sich, ob ein derartiger national-rechtlicher „Protektionismus“ mit
dem Unionsrecht vereinbar sein kann. Dies zumal deswegen, da EU-Befug-
nisnormen nahezu ausnahmslos in EU-Verordnungen gem.Art. 288UAbs. 2
AEUV geregelt sind.8 Ist es nicht gerade Sinn und Zweck des zunehmenden
Trends hin zur unionsgesetzgeberischen Handlungsform der EU-Verord-

5 Busse, ZLR 2015, 302 (303 f.).
6 Siehe exemplarisch § 39 LFGB; § 202–204 TKG; §§ 32–32e GWB; § 15 Abs. 2 Nr. 3

AufenthG.
7 Sinnbildhaft BVerwG NVwZ 2016, 161 Rn. 24: „[Es ist] offenkundig, dass die ge-

richtlichen Kontrollmaßstäbe dem innerstaatlichen Recht zu entnehmen sind.“
8 Siehe zur dahingehenden Eingrenzung dieser Untersuchung nachfolgend B.
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nung statt der EU-Richtlinie9, eine möglichst umfassende Rechtsharmoni-
sierung, ohne verbleibende mitgliedstaatliche Regelungsspielräume zu be-
wirken? Andererseits kann nicht geleugnet werden, dass Befugnisnormen –
auch im rein nationalen Recht – nie alleinstehend angewendet werden
können, sondern stets in einen vollzugsrechtlichen Rahmen eingebettet wer-
den müssen, der z.B. aus Vorschriften zur Zuständigkeit, zum Verwaltungs-
verfahren und zum gerichtlichen Rechtsschutz besteht. Aufgrund der Tatsa-
che, dass das nationale Recht entsprechende Begleitregelungen ohnehin für
die Anwendung „eigener“ Befugnisnormen vorhält, ist es durchaus sinnvoll,
diesen bestehenden vollzugsrechtlichen Rahmen auch für eine möglichst ef-
fektive Anwendung von EU-Befugnisnormen zu nutzen, jedenfalls, soweit
es an eigenständigen unionsrechtlichen Regelungen auch dieser Aspekte –
etwa in Form eines (de lege ferenda aktuell in weiter Ferne befindlichen10)
einheitlichen allgemeinen „EU-Verwaltungsverfahrensgesetzes“ – fehlt.11

Diese Untersuchung macht es sich zur Aufgabe, das Phänomen der EU-
Befugnisnormen – deren Handhabung in der Literatur als nichts weniger als
eine „Kernfrage der Durchführung von EU-Recht überhaupt“ angesehen
wird12 – vor dem Hintergrund des aufgezeigten Spannungsfelds zwischen
unionsrechtlichem Harmonisierungsanspruch und mitgliedstaatlichen Re-
gelungsbedürfnissen in seinen zahlreichen Facetten rechtswissenschaftlich
auszuleuchten. Damit gibt sie zugleich dem nationalen Gesetzgeber und
Rechtsanwender eine Anleitung zum Umgang mit EU-Befugnisnormen an
die Hand.

B. Eingrenzung des Untersuchungsgegenstands

Wie sich bereits aus dem Titel ergibt, beschränkt sich die nachfolgende Dar-
stellung auf die Behandlung von EU-Befugnisnormen fürmitgliedstaatliche
Behörden. In der klassischen Dichotomie des Europäischen Verwaltungs-

9 Siehe zu dieser Beobachtung auchBasedow, EuZW 2018, S. 1 f.;A. Engel, The Choice
of Legal Basis, S. 55; Glaser, in: Kahl/Ludwigs, HdbVerwR II, § 39 Rn. 15; Gundel, in:
Schulze/Janssen/Kadelbach, Hdb Europarecht, § 3 Rn. 69; Rösch, Rechtsformenwahl,
S. 91 f.; Schulze Velmede, Europäisches Verordnungsrecht, S. 1; Wedemeyer, Europäische
Verwaltung, S. 75.

10 Vgl.Hummer, in: FS Streinz, 147 (156–158); Kahl, JuS 2018, 1025 (1032); Schneider,
in: Kahl/Ludwigs, HdbVerwR II, § 56 Rn. 40–43; Schoch, in: ders./Schneider, VwVfG,
Einleitung Rn. 740.

11 Möstl, in: ders., Rechtsdurchsetzung im Lebensmittelrecht, 47 (57 f.).
12 Busse, ZLR 2015, 302 (303); im Anschluss hieran auchMöstl, in: ders., Rechtsdurch-

setzung im Lebensmittelrecht, 47 (48).
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rechts, die zwischen dem direkten (unionseigenen) Vollzug und dem indi-
rekten (mitgliedstaatlichen) Vollzug trennt13, nimmt sie allein die Perspekti-
ve des indirekten Vollzugs ein, der nach wie vor als (jedenfalls empirischer)
Regelfall gelten kann14. Nur insoweit stellen sich nämlich die bei EU-Befug-
nisnormen besonders interessierenden Fragen der vertikalen Kompetenz-
und Maßstabsabgrenzung zwischen der Europäischen Union und ihren
Mitgliedstaaten. Was dürfen die Mitgliedstaaten bei Bestehen von EU-Be-
fugnisnormen noch regeln? Inwieweit unterliegt das Handeln mitgliedstaat-
licher Behörden unionsrechtlichen Vorgaben? Die hier eingenommene Per-
spektive schließt indes einen vergleichenden Blick auf das EU-Eigenverwal-
tungsrecht an vereinzelten, geeigneten Stellen – etwa bei der Betrachtung der
anzuwendenden Ermessensfehlerlehre15 – nicht aus.
Auch sonstige, in neuerer Zeit in der wissenschaftlichen Durchdringung

des Europäischen Verwaltungsrechts thematisierte Sonderformen des Voll-
zugs, wie der Vollzug im Verwaltungsverbund16 oder der umgekehrte Voll-
zug (Vollzug nationalen Rechts durch Unionsorgane)17 finden in der hiesi-
gen Untersuchung keine eigenständige Berücksichtigung.
Innerhalb des indirekten Vollzugs beschränkt sich die Arbeit auf den

Vollzug unionsrechtlicher Vorschriften des EU-Sekundärrechts, und zwar
solcher in EU-Verordnungen. Mit EU-Befugnisnormen sind also von vorn-
herein nur Vorschriften gemeint, die in EU-Verordnungen geregelt sind und
nicht etwa im Primärrecht oder in EU-Richtlinien.18 Zudem wird vorwie-
gend der indirekte Vollzug durch deutsche Behörden behandelt. Die vor-
gefundenen Ergebnisse lassen sich jedoch regelmäßig für alle mitgliedstaat-
liche Rechtsordnungen verallgemeinern, soweit es um Aussagen zur Reich-
weite des Unionsrechts in den Mitgliedstaaten geht. Ungeachtet dessen
enthält diese Untersuchung an geeigneten Stellen auch rechtsvergleichende
Kontrastierungen.19

Mit der Formulierung der Themenstellung „EU-Befugnisnormen für
mitgliedstaatliche Behörden“ ist bereits eine weitere Eingrenzung der Un-
tersuchung angedeutet. Die Rechtsprechung als neben der Verwaltung ste-

13 Grundlegend Rengeling, Rechtsgrundsätze, S. 9–11.
14 Hindelang, in: Leible/Terhechte, Europäisches Rechtsschutz- und Verfahrensrecht,

§ 39 Rn. 9; Terhechte, in: ders., EU-VerwR, § 1 Rn. 20.
15 Siehe Teil 4, C. I. 2. c) aa).
16 Siehe hierzu umfassend etwa Ludwigs, in: Kahl/Ludwigs, HdbVerwR II, § 36;

Siegel, Entscheidungsfindung im Verwaltungsverbund; Weiß, Der Europäische Verwal-
tungsverbund.

17 Hierzu monografisch jüngst Pascher, Umgekehrter Vollzug.
18 Siehe dazu auch noch nachfolgend Teil 1, B. II. 2.
19 Siehe etwa Teil 1, A. III.
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hender Akteur der mitgliedstaatlichen Rechtsanwendung wird hier nicht
gesondert im Hinblick auf ihre Rolle bei dem Vollzug von EU-Befugnis-
normen beleuchtet. Vielmehr werden Fragen des gerichtlichen Rechtsschut-
zes an den relevanten Stellen lediglich „mitbehandelt“. Dies liegt darin be-
gründet, dass die rechtlichenMaßstäbe der gerichtlichen Kontrolle in weiten
Teilen mit denen der behördlichen Rechtsanwendung kongruent sind, so
dass eine gänzlich eigenständige Betrachtung entbehrlich erscheint.

C. Forschungsstand

Mit dieser Untersuchung wird – trotz ihrer soeben aufgezeigten inhaltlichen
Begrenzungen – eine bedeutsame Forschungslücke geschlossen. Zwar ist
die im Allgemeinen zunehmende Verflechtung bzw. Verschränkung von
unionalem Recht und nationalem Verwaltungsrecht („Europäisierung“) im
Schrifttum bereits erkannt20 und speziell im Hinblick auf das Zusammen-
spiel von EU-Verordnungen und nationalen Normen schon von Clara
Schulze Velmede ausführlich untersucht worden.21 Auch existieren bereits
zahlreiche Untersuchungen zur vertikalen Kompetenzverteilung zwischen
der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten22, zur sog. Verfahrens-
autonomie der Mitgliedstaaten23 – inklusive der im indirekten Vollzug des
Unionsrechts zu beachtenden Grundsätze der Äquivalenz und Effektivi-
tät24 – oder zur unionsrechtlichen Lehre administrativer Entscheidungs-

20 Siehe pointiert Prechal, in: Jans/Prechal/Widdershoven, Europeanisation of Public
Law, 39: „Union law and national administrative law are becoming increasingly inter-
twined.“ Vgl. auch Suerbaum, VerwArch 91 (2000), 169 ff.; Scheuing, Die Verwaltung 34
(2001), 107 ff.; Schoch, in: FG 50 Jahre BVerwG, 507 ff.; Ruffert, DÖV 2007, 761 ff.; Kahl,
in: Axer u. a., Konsolidierungsphase, 39 ff.; Vincze, Unionsrecht und Verwaltungsrecht;
T. Müller, Europäisierung der Verwaltungsverfahrensgesetze; Knickmeier, Europäisie-
rung des Verwaltungsprozessrechts; Ludwigs, in: Kahl/Ludwigs, HdbVerwR I, § 8.

21 Schulze Velmede, Europäisches Verordnungsrecht.
22 Boeck, Die Abgrenzung der Rechtsetzungskompetenzen von Gemeinschaft und

Mitgliedstaaten in der Europäischen Union;Czuczai u.a. (Hrsg.), Division of Competen-
ces and Regulatory Powers between the EU and the Member States; Jürgens, Kompetenz-
abgrenzung; Garben/Govaere (Hrsg.), The Division of Competences between the EU
and theMember States;Götz/Martínez Soria (Hrsg.), Kompetenzverteilung zwischen der
Europäischen Union und den Mitgliedstaaten; Ritzer, Europäische Kompetenzordnung.

23 Galetta, Procedural Autonomy; Krönke, Verfahrensautonomie;Couronne, La com-
peténce procédurale;Grashof, National Procedural Autonomy Revisited.

24 Galetta, in: Kahl/Ludwigs, HdbVerwR II, § 46; J. König, Der Äquivalenz- und Ef-
fektivitätsgrundsatz; Kulms, Der Effektivitätsgrundsatz.



6 Einführung

spielräume25. All diese Arbeiten betreffen jedoch nur einzelne Teilaspekte
des Erkenntnisinteresses dieser Arbeit und ändern nichts daran, dass es an
einer ganzheitlichen Darstellung fehlt, die gerade EU-Befugnisnormen und
deren Auswirkungen auf das nationale Recht und den nationalen Verwal-
tungsvollzug in den Blick nimmt.26 Eine solche Darstellung erschöpft sich
angesichts der Partikularitäten von Befugnisnormen – vor allem dem ihrem
Vollzug immanenten Zusammenspiel einer Vielzahl rechtlicher Vorschriften
unterschiedlicher Ebenen mitsamt der zu berücksichtigenden Verwaltungs-
traditionen – auch nicht in einer schlichten Subsumtion bereits ausgearbeite-
ter Maßstäbe.
Angeknüpft werden kann an einige wenige Abhandlungen in der deut-

schen Literatur, die – erstaunlicherweise bislang allein am Beispiel des Le-
bensmittelrechts als Referenzgebiet – erste Versuche unternahmen, das Phä-
nomen der EU-Befugnisnormen und seine Auswirkungen auf die deutsche
Rechtsordnung zu erfassen.27 Die hiesige Untersuchung geht jedoch deut-
lich über diese Ansätze hinaus. Sie vereinheitlicht nicht nur die bislang vor
allem rechtsgebietsspezifisch geführten Diskussionen einzelner Teilaspekte
in der rechtlichen Handhabung von EU-Befugnisnormen (ohne dabei den
Blick für die Bewältigung praktischer Beispielsfälle zu verlieren). Es werden
auch die Grundprämissen des (spärlichen) bereits existenten Schrifttums
hinterfragt und mitunter im Ergebnis nicht geteilt.28

D. Gang der Untersuchung

Diese Arbeit besteht aus vier Teilen. Da mit „EU-Befugnisnormen“ ein neu-
er Begriff in den rechtswissenschaftlichen Diskurs eingebracht wird, widmet
sich der erste Teil als notwendige Grundlegung für die gesamte Untersu-
chung der Definition dieses Begriffs. Dabei werden nicht nur notwendige
allgemeine Abgrenzungen vorgenommen, sondern aufgrund zahlreicher
Beispiele aus unterschiedlichen Referenzrechtsgebieten auch konkrete Leit-
linien zur Identifikation von EU-Befugnisnormen entwickelt.

25 Wendel, Verwaltungsermessen als Mehrebenenproblem; Kegel, „Europäisches Er-
messen“; Rbib, Beurteilungsspielräume im Europäischen Verwaltungsrecht.

26 Siehe in Ansätzen die in niederländischer Sprache abgefasste Untersuchung von
Molendijk, De opmars van de Unierechtelijke bevoegdheidsgrondslag.

27 Busse, ZLR 2015, 302 ff.;Möstl, in: ders., Rechtsdurchsetzung im Lebensmittelrecht,
47 ff.; ders., ZLR 2019, 770 ff.

28 Siehe zur kritischen Auseinandersetzung mit Busse, ZLR 2015, 302 ff. etwa ausführ-
lich Teil 2, B. III.
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Der zweite Teil behandelt die Kompetenzmäßigkeit von EU-Befugnis-
normen und damit die Frage, inwiefern derartige Normen überhaupt Ge-
genstand unionaler Rechtsetzung (in Form von EU-Verordnungen) sein
können. Denn nur bei positiver Beantwortung dieser kompetenziellen
„Vorfrage“ können die erlassenen Vorschriften das Handeln der nationalen
Rechtsetzung und Rechtsanwendung wirksam steuern. Neben der Suche
nach einschlägigen Kompetenztiteln geht die Darstellung vertieft auf mögli-
che Kompetenzausübungsschranken – insbesondere den in Art. 291 Abs. 1
AEUV verbrieften Grundsatz der Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten
und die allgemeinen Schranken der Subsidiarität (Art. 5 Abs. 3 EUV) und
Verhältnismäßigkeit (Art. 5 Abs. 4 EUV) – ein.
Den dritten Teil – und einen Schwerpunkt der Arbeit – bildet die auf der

hier vertretenen These der grundsätzlichen kompetenziellen Zulässigkeit
der unionalen Normierung von EU-Befugnisnormen aufbauende Unter-
suchung verbleibender nationaler Rechtsetzungskompetenzen. Dabei wird
dargelegt, dass der Vorschrift des Art. 2 AEUV – die im bisherigen rechts-
wissenschaftlichen Diskurs wenig Beachtung gefunden hat – insoweit eine
zentrale Rolle einzuräumen ist. Die nähere Beschäftigung mit Art. 2 Abs. 1,
2 AEUV fördert ein – zuerst (in etwas abweichender Form) von Merlin
Gömann beschriebenes29 – Drei-Stufen-Modell mitgliedstaatlicher Rege-
lungsbefugnisse zutage. Dieses Stufenmodell wird auf die im Kontext von
EU-Befugnisnormen bestehenden nationalen Regelungsbedürfnisse über-
tragen; zunächst abstrakt und im Anschluss anhand zahlreicher Beispiele in
unterschiedlichen Referenzrechtsgebieten. Im Ergebnis lässt sich eine regel-
mäßig zulässige Koexistenz von EU-Befugnisnormen und nationalem „Be-
gleitrecht“ konstatieren.
Im vierten Teil – der einen weiteren Schwerpunkt der Untersuchung dar-

stellt – findet ein Perspektivwechsel weg von der Ebene der Rechtsetzung
hin zur Rechtsanwendung statt. Es wird beleuchtet, was aus der Koexistenz
von EU-Befugnisnormen und nationalem „Begleitrecht“ für den nationalen
Rechtsanwender folgt. Hierzu wird zunächst der vielfältige allgemeine
unionsrechtliche Rahmen des indirekten Vollzugs dargestellt, bevor dieser
für den Vollzug von EU-Befugnisnormen selbst und auch für den Vollzug
nationalen „Begleitrechts“ konkretisiert wird. Ein besonderes Augenmerk
wird insoweit auf die vom nationalen Rechtsanwender zugrunde zu legende
Lehre administrativer Entscheidungsspielräume gelegt.
Den Abschluss der Untersuchung bildet eine thesenförmige Zusammen-

fassung der gewonnenen Erkenntnisse.

29 Gömann, Binnenkollisionsrecht der DS-GVO, S. 56–74.
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Begriffsbestimmung und Abgrenzungen

Um sich der rechtlichen Einordnung und Behandlung von EU-Befugnis-
normen zu nähern, ist zunächst der Begriff der EU-Befugnisnorm zu kon-
turieren (dazu A.) und von anderen zusammenhängenden Begriffen zu un-
terscheiden (dazu B.). Hierzu werden anhand zahlreicher Beispiele einige
Kriterien herausgearbeitet, die ausschlaggebend für die Einstufung einer
Norm als EU-Befugnisnorm sind (dazu C.).

A. Begriff der EU-Befugnisnorm

Eine Suche nach dem Begriff „EU-Befugnisnorm“ führt in den üblichen
juristischen Datenbanken „beck-online“ und „juris“ (Stand: 13.4.2025) zu
keinem einzigen Suchergebnis. Dieser Befund macht die Begriffsverwen-
dung in dieser Untersuchung in besonderem Maße erläuterungsbedürftig.
Als Ausgangspunkt wird der Bedeutungsgehalt des Begriffs der „Befugnis-
norm“ im deutschen Recht herausgearbeitet (dazu I.), um anschließend Re-
kurs auf den „EU“-Zusatz zu nehmen (dazu II.), komplettiert durch einen
vergleichenden Blick in andere EU-Mitgliedstaaten (dazu III.).

I. Befugnisnorm

Wird in der deutschen Rechtsprechung und Literatur von „Befugnisnor-
men“ gesprochen, so erfolgt dies regelmäßig in Zusammenhang mit dem
allgemeinen rechtsstaatlich-demokratischen bzw. grundrechtlichen1 Vorbe-
halt des Gesetzes als zwar in seiner Allgemeinheit ungeschriebener2, aber
dennoch alternativloser3 „gesicherte[r] Prinzipienbestand des deutschen

1 Zu unterschiedlichen Herleitungsmöglichkeiten des Vorbehalts des Gesetzes v. Ar-
nauld, Die Freiheitsrechte und ihre Schranken, S. 145–152; E.-W. Böckenförde, Gesetz
und gesetzgebende Gewalt, S. 382–385.

2 Einige Landesverfassungen sehen den Vorbehalt des Gesetzes explizit vor, siehe z.B.
Art. 58 BWVerf., Art. 70 Abs. 1 BayVerf.

3 Lerche, in: Merten/Papier, HdbGR III, § 62 Rn. 4.
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Verfassungsrechts“4. Nach dessen ursprünglicher, unverändert gültiger
Mindestausprägung bedarf staatliches Handeln, das in die Freiheitssphäre
(„Freiheit und Eigentum“5) von Grundrechtsträgern eingreift, einer gesetz-
lichen Grundlage.6 Der Begriff der Befugnisnorm wird in diesem Kontext
als Synonym für die „gesetzliche Grundlage“ im Sinne dieser Definition des
Vorbehalts des Gesetzes verwendet.7 Befugnisnormen wird mithin die
Funktion zugeschrieben, dem Vorbehalt des Gesetzes gerecht zu werden8,
ihn also gewissermaßen „auszufüllen“9. Speziell im Polizeirecht10 werden
Befugnisnormen explizit den sog. Aufgaben(zuweisungs-)normen gegen-
übergestellt.11Während Aufgabennormen demHoheitsträger (z.B. der Poli-
zei) lediglich einen bestimmten Tätigkeitsbereich zuweisen – also die sach-
liche Zuständigkeit und damit die formelle Rechtmäßigkeit hoheitlichen

4 Ohler, AöR 131 (2006), 336 (341); ähnlich Hoffmann-Riem, AöR 130 (2005), 5 (7):
„Basisinstitution des Rechtsstaats“.

5 Zur Entwicklung des Verständnisses der Begriffe „Freiheit“ und „Eigentum“ hin zu
einem allgemeinen Eingriffsvorbehalt Jesch, Gesetz und Verwaltung, S. 130–132. Siehe
auch Jouannaud, Der Gesetzesvorbehalt im Privatrecht, S. 43 f.; H. A. Wolff, in: Stern/
Sodan/Möstl, StaatsR I, § 15 Rn. 123.

6 BVerfGE 8, 155 (166 f.); 116, 69 (80); BVerwGE 170, 319 Rn. 22; Degenhart, StaatsR
I, Rn. 313 f.;Gusy, JA 2002, 610 (612);Knemeyer, LKV 1991, 321 (324); Zippelius/Würten-
berger, Deutsches StaatsR, § 12 Rn. 39. Siehe auch Maurer/Waldhoff, Allg. VerwR, § 6
Rn. 16, die dies als „Urform“ des Vorbehalts des Gesetzes bezeichnen. Zur – überwiegend
kritisch betrachteten – Erweiterung dieses eingriffsorientierten Vorbehalts des Gesetzes
auch auf die Leistungsverwaltung (sog. Lehre vom Totalvorbehalt) siehe nur Degenhart,
StaatsR I, Rn. 317; Ossenbühl, in: Isensee/Kirchhof, HdbStR V, § 101 Rn. 23–28, jeweils
m.w.N. Zum institutionell-organisatorischen Vorbehalt des Gesetzes siehe Ohler, AöR
131 (2006), 336 ff. m.w.N.

7 BVerfGE 134, 141 Rn. 133–135 (zu § 8 BVerfSchG); BayVGH Urt. v. 1.7.2021 – 14
BV 19.1075, BeckRS 2021, 17486 Rn. 43 (abrufbar in beck-online); Götz/Geis, PolR, § 7
Rn. 8; Gusy/Eichenhofer, PolR, Rn. 168; Hornmann, HBO, § 61 Rn. 78; Kube, in: Kahl/
Ludwigs, HdbVerwR III, § 80 Rn. 3;Möstl, in: BeckOK PolR Bayern, Systematische und
begriffliche Vorbemerkungen Rn. 97; Schoch/Kießling, in: Schoch/Eifert, BesVerwR,
Kap. 1 Rn. 190; Schucht, in: Klindt, ProdSG § 26 Rn. 32; Worms/Gusy, in: BeckOK PolR
NRW, § 8 PolG NRW Rn. 7 f.; Zähle, JuS 2014, 315.

8 Worms/Gusy, in: BeckOK PolR NRW, § 8 PolG NRW Rn. 7.
9 Drews/Wacke/Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, S. 37, die jedoch statt „Befugnisnor-

men“ gleichbedeutend von „gesetzlichen Handlungsvollmachten“ sprechen.
10 Aber auch in anderen Rechtsgebieten, siehe z.B. Mehde, in: Dürig/Herzog/Scholz,

GG Art. 28 Rn. 338; Schoch, NVwZ 2011, 193 (196); Schucht, NVwZ 2018, 538 (540).
11 Barczak, in: Kahl/Ludwigs, HdbVerwR V, § 133 Rn. 25; Knemeyer, DÖV 1978,

11 ff.; ders., LKV 1991, 321 (324); F. Reimer, in: FS Würtenberger, 1047 ff.;W-R. Schenke,
PolR, Rn. 35 f.; Schoch/Kießling, in: Schoch/Eifert, BesVerwR, Kap. 1 Rn. 189 f.; Schucht,
Generalklausel und Standardmaßnahme, S. 69 f. Diese Unterscheidung hat sich auch in
den Landepolizeigesetzen niedergeschlagen, vgl. z.B. Art. 2; 11 ff. BayPAG.
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